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Möglichkeiten und Restriktionen der Verkehrs-
wirtschaft werden in hohem Maße durch die 
ökonomischen Rahmenbedingungen der Unter-
nehmen definiert. Je nach Betrachtung des pri-
vaten oder öffentlichen Sektors bestehen hier 
sehr unterschiedliche Anforderungen und Lei-
stungsprofile. Der Geist der (abwesenden) Au-
tomobilindustrie wehte wiederholt durch die Ta-
gungsdiskussion. Ihre Diskussionsverweige-
rung erscheint gerade im Lichte einer neuen 
Branchenkrise und der verstärkt auch von ihren 
Spitzen geführten Standortdiskussion bedauer-
lich. Öffentliche Verkehrsunternehmen stehen 
dagegen nicht, allein in den neuen Bundeslän-
dern unter dem Eindruck der sich aktuell ver-
schärfenden Finanzkrise der öffentlichen Haus-
halte. Hinzu kommt die bevorstehende Sanie-
rung der Deutschen Bundesbahn, die in bewähr-
ter Weise „nach den Ratschlägen von schlechten 
Volkswirten auf der Grundlage guter betriebs-
wirtschaftlicher Rechnungen" (Prof. Oettle) vor-
genommen wird. Die Devise der DB („Warum 
sollen wir etwas tun, zu dem wir nicht gezwun-
gen werden?") gibt hier wenig Anlaß zur Hoff-
nung. 
Aus ökologischer Sicht und eingedenk der bis-
her sehr geringen Erfolgsquote in der klassi-
schen Verkehrs-Umwelt-Politik ist derzeit noch 
zu bezweifeln, ob Problemlösungen in einem 
der Geschwindigkeit des Verkehrswachstums 
adäquaten Zeitrahmen gefunden werden. Das 
engagierte Plädoyer des brandenburgischen Mi-
nisters für Umwelt und Raumordnung, Matthias 

Platzek, hat dies in beeindruckender Weise am 
Beispiel Ostdeutschlands deutlich gemacht. 
Dies gilt erst recht mit Blick auf die Klimapro-
blematik (C02-Emissionen), die von der Sache-
bene her wie auch in globalem Maßstab neue 
Dimensionen der Handlungsnotwehdigkeit auf-
zeigt. Daß die Unternehmen dieser Zuspitzung 
zum Trotz immer noch sehr stark auf klassische 
Ansätze (Infrastrukturpolitik) bauen, liegt zu ei-
nem Gutteil im Beharrungsvermögen der Poli-
tik begründet. Wenn auf strukturelle Probleme 
überwiegend mit traditionellen Lösungen rea-
giert wird (Beschleunigung des Verkehrswegeb-
aus), drohen nicht nur kurzfristig falsche Wei-
chen gestellt zu werden, sondern es werden 
langfristige Gestaltungsspielräume eingeengt. 
Auch der Versuch, mit neuen Informations- und 
Kommunikationsnetzen das Verkehrswachstum 
aufzufangen und mit sog. „integrierten" Kon-
zepten das Leistungsvermögen des Verkehrssy-
stems auszuschöpfen, wurde in dieser Hinsicht 
eher kritisch betrachtet. 
Der Konflikt zwischen erwerbswirtschaftlichen 
Zwängen und möglichen gemeinwirtschaftli-
chen Zielen ist objektiv gegeben. Die Innova-
tionspolitik der Unternehmen der Verkehrswirt-
schaft kann trotzdem Lücken in der Probiemlage 
schließen und Ansätze für die Erneuerung auf-
zeigen. In auffälligem Kontrast zu der eher 
schwerfälligen, defensiven Argumentation von 
Großstrukturen (DB, Güterkraftverkehr) spielen 
einige Betriebe bereits heute den Vorreiter für 
die Entwicklung und Durchsetzung ökologi-
scher Normen (solare Antriebe, moderne Stadt-

bahnfahrzeuge), für Stadt- und umweltverträgli-
che Verkehrsangebote (attraktive ÖPNV-Kon-
zepte wie jenes am Tagungsort Potsdam, organi-
satorische Innovationen wie das Stattauto-Kon-
zept Berlin) und regionale Kooperationen der 
Wirtschaftsakteure (Verkehrsunternehmen, Be-
schäftigte bzw. Gewerkschaften und lokale Poli-
tik im Verbund, Beispiel Region Mittelfranken). 
Der Staat ist zwar gefordert, mit seiner Rahmen-
setzung ökologische Innovationen zu unterstüt-
zen. „Megatrends" und die große Lösung von 
oben gibt es allerdings nicht, wie Reinhard 
Pfriem (IÖW) abschließend als Resümee fest-
hielt. Die unbekannte Größe ist jedoch auch hier 
der Mensch: Sinnigerweise war es der Beitrag 
eines Kollegen aus den neuen Bundesländern 
(Dr. Roesler, Verkehrshochschule Dresden), der 
trotz alledem dazu aufrief, die Chancen in der 
verkehrspolitischen Gemengelage nicht zu ver-
gessen. Schließlich sei auch der Staatssozialis-
mus gerade zu jenem Zeitpunkt zusammenge-
brochen, als das System - oberflächlich be-
trachtet - am stabilsten erschien. Aus der Sicht 
der Verkehrsevolution ist die Zukunft also noch 
offen ... Der Dialog der verschiedenen Akteure, 
dies ist das positive Fazit der Tagung, bleibt si-
cher ohne sinnvolle Alternative. Er sollte mit al-
len, die sich daran beteiligen wollen, fortgeführt 
werden. 
Die Vorträge und Diskussionsergebnisse der Ta-
gung werden im Sommer in einer Buchpublika-
tion des Metropolis-Verlags (Marburg) erschei-
nen. 
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desregierung nicht zu. Unabhängige Forschungs-
institute werden von Zeit zu Zeit damit beauf-
tragt, den Trend der Energienachfrage und der 
Bedarfsdeckung sowie anderer Faktoren der ener-
giewirtschaftlichen Entwicklung darzustellen. 
Der Bundeswirtschaftsminister versteckt sich 
hinter der in seinem Auftrag von der Prognos AG 
erstellten „Energieprognose 2010", die für das 
Jahr 2010 den Primärenergieverbrauch auf rd. 
14.650 PJ (500 Mio t SKE) schätzt, etwa gleich 
groß wie 1990. Nur die Primärenergieträger-
struktur soll sich verändern: Rückgang bei Kohle 
und Mineralöl und Anstieg bei Erdgas und erneu-
erbaren Energien. Daß diese Entwicklung - trotz 
der unter den Leitsätzen formulierten Priorität für 
Energieeinsparung und erneuerbare Energien -
nicht durch gezielte energiepolitische Maßnah-
men beeinflußt werden soll, zählt zu den auffäl-
ligsten Ungereimtheiten des Möllemann'schen 
Energiekonzepts. 
Betrachtet man Teil IV „Energiepolitik in einzel-
nen Energiebereichen", so entpuppt sich die Bon-
ner Energiepolitik als die Fortsetzung der „busi-
ness-as-usual-Strategie", die der US-amerikani-
sche Politikwissenschaftler Leon N. Lindberg be-
reits 1977 in seinem Buch „The Energy Syn-
drom" als typisch für die „expansionistische" Ära 
der Nachkriegszeit bis zur ersten Erdölpreiskrise 
1973 bezeichnete. Energiepolitik reduziert 

sich hier auf wachstumssteigernde Globalinitiati-
ven bei gleichzeitigem Verharren auf produzen-
tenorientierte Sektoralpolitiken. Die Energiepoli-
tik ist funktional daran orientiert, Restriktionen 
für Kapitalakkumulation und Wirtschafschafts-
wachstum durch Energieknappheit sowie sekto-
rale Konflikte zwischen konkurrierenden Ener-
gieträgern bzw. Energieindustrien zu vermeiden. 
Die „Energiepolitik für das vereinte Deutsch-
land" ist ein Musterbeispiel für diesen Typ von 
Energiepolitik und erschöpft sich im Kern in ei-
ner Aneinanderreihung von Forderungen nach 
der Bereitstellung von Primärenergieträgern in 
ausreichender Menge. Orginalton Möllemann 
zum Mineralöl: „Aufgabe der nationalen Ener-
giepolitik bleibt es, mit einem leistungsfähigen 
Instrumentarium, insbesondere einer guten Be-
vorratung, einen Beitrag zur Krisenvorsorge zu 
leisten" (S. 104). 
Ebenso ist die seit 1970 zu verzeichnende starke 
Expansion des Erdgases in den alten Bundeslän-
dern ein energiepolitischer Erfolg: sie „hat we-
sentlich zu einer diversifizierten, umweltfreundli-
chen und wirtschaftlichen Energieversorgungs-
struktur ... beigetragen" (S. 107). Die Initiative 
von BASF/Wintershall, vom größten Gasver-
braucher zum konkurrenzfähigen Anbieter von 
Erdgas werden zu wollen und den bislang von 
Ruhrgas beherrschten Gasmarkt neu zu verteilen, 
erwähnt das Energiekonzept nicht. Dabei hat 
BASF mit dem kürzlich zwischen Wintershall 

Erdgas Handelshaus und Sojusgasexport ge-
schlossenen Abkommen, ab 1992 bis 2012 pro 
Jahr bis zu 13,5 Mrd. m3 Erdgas zu liefern, die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Energiepo-
litik im Möllemann'schen Sinne bereits erfüllt. 
Die besonders umstrittenen Energieträger Stein-
kohle und Braunkohle behandelt das Energiekon-
zept unter den Schwerpunkten der Energiepolitik 
in den 90er Jahren. Heimische Stein- und Braun-
kohle sollen auch künftig „zu einer sicheren Ener-
gieversorgung beitragen, ... allerdings auf einem 
niedrigeren Niveau als bisher" (S. 40). Dabei soll 
der Absatz an die Stromwirtschaft und die deut-
sche Stahlindustrie die wichtigste Stütze für den 
deutschen Steinkohlenbergbau bleiben. Den bis 
zum Jahr 2000 laufenden Hüttenvertrag hat die 
EG-Kommission bis Ende 1997 genehmigt. Der 
Jahrhundertvertrag zur Steinkohleverstromung 
läuft 1995 aus. Eine Anschlußregelung bis zum 
Jahr 2005 wurde kürzlich in der sog. „Kohlerun-
de" skizziert. Schon vor 1995 soll die Fördermen-
ge für die Verstromung auf 39 Mio t und bis 1997 
auf 35 Mio t gesenkt werden. Der „Kohlepfen-
nig" soll abgeschafft und die Stromerzeugung 
aus deutscher Kohle aus dem Bundeshaushalt 
subventioniert werden. Allerdings muß sich der 
Steinkohlenbergbau, mit jährlich etwa 10 Mrd. 
DM einer der größten Subventionsempfänger, an-
gesichts der grundlegend veränderten Finanz-
und Haushaltslage des Bundes auf Subventions-
abbau einstellen. Fortsetzung auf Seite 3 
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Die westdeutsche Braunkohle wird lt. Mölle-
mann „kostengünstig abgebaut, ist besonders 
wettbewerbsfähig und ... ein wichtiger Faktor für 
eine preisgünstige und sichere Stromversorgung" 
(S. 47). Der künftigen Rolle der Braunkohle in 
den neuen Bundesländern werden sogar drei Teil-
ziffern (Tz 26-28) gewidmet. Hier sind die Per-
spektiven düster. Entscheidungen darüber, welche 
Tagebaue langfristig weiterbetrieben werden sol-
len. fallen erst 1992. In der zweiten Hälfte der 
90er Jahre soll die Braunkohleförderung von 250 
Mio t (1990) bzw. 180 Mio t (1991) auf deutlich 
weniger als 150 Mio t absinken. Die Beschäftig-
tenzahl wird entsprechend von rd. 107.000 
(1990), ca. 80.000 (1991) auf unter 50.000 (Mitte 
der 90er Jahre) sinken. 
Nach Abschluß dieses „Umstrukturierungspro-
zesses" soll die Braunkohle auch in den neuen 
Bundesländern ein wettbewerbsfähiger Energie-
träger, insbesondere für die Stromerzeugung, 
sein. Allerdings muß dazu der Steuerzahler aber-
mals tief in die Tasche greifen: „Um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Braunkohle herzustellen, müs-
sen den Unternehmen die von ihnen mit ca. 30 
Mrd. DM bezifferten Altlasten weitgehend abge-
nommen werden" (S. 33). Im Mai 1991 hatte die 
Treuhandanstalt die Kosten der Altlasten in der 
Braunkohlenindustrie „zwischen 15 - 30 Mrd. 
DM" beziffert. Davon entfallen aber allein auf die 
Vereinigte Mitteldeutsche Braunkohlenwerke AG 
(Mibrag) rund 14 Mrd. DM, für die bisher kein 
ernsthafter Kaufinteressent bekannt ist und somit 
keine Bestandsgarantie vorliegt. 
Im Kapitel „Beitrag der Kernenergie zur Energie-
versorgung" (S. 78-83) wird die Erklärung der 
Stromkonzerne RWE und PreussenElektra refe-
riert, daß für Entscheidungen zum Bau neuer 
Atomkraftwerke „ein breiter energiepolitischer 
Konsens erforderlich" sei, der gegenwärtig nicht 
existiere. Aus diesem Grund werden von diesen 
EVU Pläne zum Bau neuer Atomkraftwerke 
nicht weiter verfolgt. Für die Bundesregierung 
steht jedoch fest, „daß die Kernenergie auch wei-
terhin einen substantiellen Beitrag zur Stromer-
zeugung leisten muß" (S. 82). Deswegen sollen 
„die bestehenden Kernkraftwerke bis zum Ende 
ihrer Nutzungsdauer in Betrieb bleiben" (S. 83). 
Über Ersatzkapazitäten soll erst Mitte der 90er 
Jahre entschieden werden. Da die weitere Nut-
zung der Atomenergie eng mit ihrer Akzeptanz in 
Gesellschaft und Politik verknüpft ist, soll die 
von der Bundesregierung eingesetzte Kommis-
sion für Energiefragen in diesem Sinne tätig wer-
den. 
Der energierechtliche Ordnungsrahmen der Bun-
desrepublik wird vom Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) geprägt. Die Novelle dieses antiquierten 
Gesetzes aus dem Jahr 1935, wonach die leitungs-
gebundene Energieversorgung lediglich sicher 
upd preisgünstig zu sein hat, wird seit Kriegsende 
ständig gefordert. Ziele wie Umweltschutz oder 
die Erhöhung des energetischen Wirkungsgrades 
durch Kraft-Wärme-Kopplung enthält das 
EnWG bisher nicht. Dem Bundestag lagen bereits 
Gesetzesentwürfe der Grünen und der SPD vor, 

wonach die Energiewirtschaft völlig neu geord-
net werden sollte. 
Die gegenwärtige Bundesregierung hält dagegen 
„e;ne grundlegende Neuausrichtung des gelten-
den Ordnungsrahmens, der sich im Grundsatz be-
währt hat, nicht für notwendig" (S. 85). Stattdes-
sen soll der „unternehmerische Handlunsspiel-
raum der Versorgungsunternehmen so weit wie 
möglich" gestärkt werden. Die Investitionsauf-
sicht für Gas könne gänzlich entfallen. Als ergän-
zungsbedürftig gilt lediglich der Zielkatalog des 
Gesetzes um Ressourcenschonung und Umwelt-
schutz. Diese Ziele sollen „bei allen Entscheidun-
gen der Energieaufsicht gleichrangig berücksich-
tigt" (S. 86) werden. Schließlich ist für Hoch-
spannungsfreileitungen ab 110 kV ein bundesein-
heitliches Zulassungsverfahren vorgesehen, da-
mit die Genehmigungen beschleunigt und verein-
facht erfolgen können. 
Möllemann schlägt außerdem eine Neuordnung 
des Konzessionsabgabenrechts vor, wobei ein 
weiterer Anstieg des Abgabevolumens begrenzt 
werden soll. Das Reformkonzept will allen Kom-
munen Konzessionsabgaben für Strom und Gas 
gewährleisten und zwar als Fest- und gleichzeitig 
Höchstbeträge je kWh. Die Strukturunterschiede 
der Energiewirtschaft in Ost und West werden in 
bester Schwarz-Weiß-Malerei beschrieben. Wäh-
rend die Bundesrepublik in den alten Ländern an-
geblich über „ein modernes und effizientes Ener-
gieversorgungssystem" verfügt, das „breit ausge-
baut, in seiner unternehmerischen Struktur diffe-
renziert (ist) und fortschrittlichste Energie- und 
Umwelttechniken (nutzt)" (S. 16) hat in der DDR 
„die monostrukturierte, ökonomisch und ökolo-
gisch ineffiziente Energiewirtschaft... zu hohen 
Energiekosten und gravierenden Umweltschäden 
geführt" (S. 19). Die am 22. August zwischen der 
damaligen DDR-Regierung und der Treuhandan-
stalt mit westdeutschen Energieversorgungsunter-
nehmen abgeschlossenen Stromverträge werden 
von der Bundesregierung begrüßt, weil „mit den 
Verträgen zur Restrukturierung der Stromver-
bundunternehmen und der 15 regionalen Strom-
versorgungsunternehmen auch in den neuen Bun-
desländern eine vielfältige Struktur Von privaten 
Versorgungsunternehmen in einer wettbewerbs-

verträglichen Form entsteht" (S. 34). Unterstützt 
werden die Verträge von der Bundesregierung, 
weil die Braunkohleverstromung in den neuen 
Bundesländern durch die Abnahmeverpflichtung 
der regionalen EVU, 70% ihres jeweiligen 
Strombedarfs vom Verbundunternehmen zu be-
ziehen, gesichert wurde. Dieses Versorgungssy-
stem folgt dem Prinzip: soviel zentrale Stromver-
sorgung wie möglich, soviel dezentrale Versor-
gung wie unvermeidlich. 
Während sich in den alten Bundesländern kom-
munale Stadtwerke für die Verwirklichung einer 
Politik der rationellen Stromerzeugung und -Ver-
wendung als besonders effektiv erwiesen haben -
eine Tatsache, die in Möllemanns Energiekonzept 
natürlich ebenfalls unerwähnt bleibt - wird den 
Bestrebung ostdeutscher Gemeinden, Stadtwerke 
für leitungsgebundene Energien zu gründen, mit 
Vorbehalten begegnet. Die Bundesregierung hält 
zu den Stromkonzernen und begrenzt den Spiel-
raum der anderer energiepolitischer Akteure in 
den neuen Ländern. Ob Stadtwerksgründungen 
energiewirtschaftlich vernünftig sind, soll im 
Rahmen der Energieaufsicht von den Genehmi-
gungsbehörden der neuen Bundesländer im Ein-
zelfall geprüft werden. Ehe eine Entscheidung für 
Stadtwerke oder eine andere Form der Regional-
versorgung „verantwortlich getroffen werden 
kann" (S. 36), werden von den Kommunen „fach-
lich fundierte Konzepte" gefordert. Eine Forde-
rung, der das Energiekonzept der Bundesregie-
rung selbst bei weitem nicht gerecht wird. 
„Business as usual" ist als Richtschnur der Ener-
giepolitik zu wenig. Erforderlich wäre vielmehr 
eine aktive Politik, die das gesteckte Klassenziel 
einer Reduktion der C02-Emissionen um 25% 
bis zum Jahre 2005, insbesondere auf den Ebenen 
der Nutzenergie und der Energiedienstleistung, in 
energiepolitische Konzepte und Taten umsetzt, 
die die strukturellen Voraussetzungen für Ener-
giesparmaßnahmen durch eine dezentrale Versor-
gung fördert. Sie darf sich nicht damit begnügen, 
die Primärenergiestruktur dem Marktverlauf zu 
überantworten. Gemessen daran kann das erste 
gesamtdeutsche Energiekonzept nur als Rück-
schritt auf der ganzen Linie qualifiziert werden. 

Lutz Mez, Berlin 
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